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Internationales Gesellschafts-
recht. 
Die englische Limited Compa-
ny in Spanien 

Aus mehreren Urteilen des Euro-

päischen Gerichtshofs ergibt sich, 

dass alle der EU angehörenden 

Staaten, die Existenz einer Kapi-

talgesellschaft anerkennen müs-

sen, wenn sie in einem anderen 

Land der Union rechtmäßig ge-

gründet ist. Das gilt sogar dann, 

wenn diese Gesellschaft im Land 

der Gründung nur ihren formalen 

Registersitz hat, ihre Tätigkeit 

aber in einem anderen Mitglieds-

staat entfaltet. 

 

In der Praxis wird seit diesen 

Entscheidungen vor allem die 

englische Limited Company - Ltd 

als Ersatz für die spanische So-

ciedad Limitada – SL oder die 

deutsche GmbH zur Gründung 

angeboten. Windige Internetan-

bieter versprechen durch „was-

serdichte Konstruktionen“ einen 

Steuersatz von maximal 26%. 

Ebenso werben Sie damit, dass 

es eine persönliche Haftung der 

Geschäftsführer und der Gesell-

schafter nicht gäbe. Auch wird 

das Mindestkapital von nur ca. 

zwei Euro, der schnelle und un-

bürokratische Gründungsvorgang 

und die geringen Gründungskos-

ten als Verkaufsargument 

aufgeführt. Dies stimmt 

jedoch nur zum Teil. 

 

Grundsätzlich kann natürlich 

eine Limited Company auch in 

Spanien als Ersatz für eine spani-

sche Sociedad Limitada SL Ver-

wendung finden. Jedoch sollte 

die Entscheidung auf den Einzel-

fall abgestimmt sein und keines-

falls nur auf die bereits aufge-

führten Argumente gestützt wer-

den. 

 

Vielen ist zunächst nicht be-

kannt, dass die Ltd zwar ihren 

Geschäftssitz außerhalb der briti-

schen Inseln unterhalten kann, 

jedoch zusätzlich eine Zustel-

lungsadresse in England oder 

Wales unterhalten muss. Ebenso 

sind mindestens einen "Director" 

(Geschäftsführer) und einen 

"Company Secretary" (Schriftfüh-

rer) zu bestellen, die bestimmten 

gesetzlichen Pflichten gegenüber 

dem britischen Handelsregister 

nachkommen müssen. Hierzu 

zählen unter anderem die jährli-

che Verpflichtung zur Vorlage 

eines Berichts, einer Bilanz und 

einer Gewinn- und Verlustrech-

nung. Ab einem gewissen Um-

satz ist die Gesellschaft ebenso 

verpflichtet "Auditors" (Wirt-

schaftsprüfer) zur Prüfung der 

Bilanzen zu bestellen. 

 

Die Missachtung dieser Vorschrift 

führt zu empfindlichen Geldbu-

sen und, bei wiederholtem Ver-

stoß, zur Löschung der Ltd, wo-

bei alle Vermögensgegenstände 

der Gesellschaft, auch die außer-

halb Großbritanniens liegenden, 

der britischen Krone zufallen. 

 

Ebenso sollte die vermeidliche 

Haftung von nur einem britischen 

Pfund zur Vorsicht mahnen. Spa-

nische und deutsche Gerichte 

sehen in letzter Zeit verstärkt 

eine Durchgriffshaftung des Ge-

schäftsführers in Fällen der Un-

terkapitalisierung gegeben, sollte 

sich herausstellen, dass die Ltd 

bewusst zum Nachteil der Gläu-

biger eingesetzt oder die Gesell-

schaft trotz Überschuldung ohne 

Rücksicht auf die Gläubigerinte-

ressen weiterbetrieben wurde. 

Diese Haftung sieht auch das 

englische Gesellschaftsrecht vor. 

Ebenso häufen sich Fälle in der 

britischen Rechtssprechung, den 

Geschäftsführer persönlich we-

gen der Verletzung von gesetzli-

chen und vertraglichen Verpflich-

tung für die Gesellschaftsschul-

den einstehen zu lassen. 

 

Alle aufgezeigten Haftungstatbe-

stände sind natürlich bei konse-

quenter Einhaltung sowohl der 

englischen als auch der spani-

schen Gesetze zu vermeiden. 

Besonderer Aufmerksamkeit 

sollte hier vor allem der 

ordnungsgemäßen Anmeldungen 

und Registrierung der Ltd in 

Spanien geschenkt werden. E-

benso ist es ratsam die Führung 

der Geschäfte des Schriftführers 

sowie die Gestaltung der abzu-

schließenden Verträge einem im 

spanischen und englischem 

Recht erfahrenen Juristen zu 

übertragen. Denn nur so wird 

aus der günstigen Limited Com-

pany nicht eine teure Haftungs-

falle. 

 

Der erfolgreiche Aufbau einer 

eigenen Existenz in Spanien ist 

von vielen Faktoren abhängig. 

Neben einem gut vorbereiteten 

Start ins Geschäftsleben hängt 

das Wohl und Wehe der neuen 

Firma nicht auch zuletzt von den 

angestellten Mitarbeitern des 

Jungunternehmens ab. So gibt 

es Fälle, in denen Neugründer 

bereits in den ersten Monaten 

wegen Fehlverhaltens der eige-

nen Angestellten gescheitert 

sind. Aber auch alt eingesessene 

Unternehmen haben oft erhebli-

che finanzielle Einbusen wegen 

„Problempersonals“ zu erleiden. 

Hier bleibt zumeist nur der Aus-

weg der Entlassung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Matthias Jahnel, LL.M.  
Rechtsanwalt & Abogado 

 
C/Can Arboç, n° 1 - bajos  
07002 Palma de Mallorca 

 
Tel.:  +34.971.105.511 
Fax:  +34.971.495.390 

WWW: www.lexjahnel.com 
E-Mail: info@lexjahnel.com 

 


